
 

 
 

 

Diese Prüfung wurde gemäß § 10,11,12,13,14,15 der Verordnung über Berufsbildung zum 

Anlagenmechaniker für Sanitär,- Heizungs- und Klimatechnik und zur Anlagenmechanikerin für 

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik vom 2. Mai 2016 erstellt. 

Der Inhalt erstreckt sich auf die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten sowie den im Berufsschulunterricht zu vermittelndem Lehrstoff. 

Für die Durchführung der Prüfung geben wir folgende Regeln bekannt: 

 Da es sich um eine bayernweite Prüfung handelt, ist der genannte Prüfungstermin zwingend einzuhalten. 

 

 Die Prüfung ist erst an dem besagten Prüfungstag zu öffnen und darf keinesfalls im Vorfeld eingesehen werden. 

Ein vorheriges „Abzählen“ der Prüfungsexemplare ist gewünscht und wird gestattet. 

 

 Eine Verbreitung oder Weitergabe der Prüfungsinhalte an Dritte ist untersagt und strafbar. 

  

 Der Inhalt der Prüfungsteile Arbeitsplanung, Systemanalyse und Instandhaltung sowie Wirtschaft- und Sozialkunde darf 

nicht abgeändert werden. 

 

 Um eventuelle Änderungen, die auf die örtlichen Gegebenheiten zurückzuführen sind, vornehmen zu können, darf der 

Prüfungsteil „Kundenauftrag“ für die Prüfungsausschüsse im Vorfeld bekannt sein. Der Kundenauftrag der 

Winterprüfung, wird im Vorfeld auf der „Tagung der Prüfungsausschüsse und Lehrlingswarte in Eichstätt“ bekannt 

gegeben. 

 

 Sollte der Kundenauftrag abgeändert werden, geschieht dies auf eigene Verantwortung und die Chancengleichheit ist 

zu wahren. 

 

 Die Excel-Tabelle, die zur Erfassung der Punkte dient, kann nicht eigenmächtig verändert werden. Dies gilt nicht für den 

Kundenauftrag. Die Tabelle sowie die Prüfung sind Eigentum des FV SHK Bayern. 

Der Notenschlüssel orientiert sich an der Prüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- und 

Umschulungsprüfungen der Handwerksordnung vom 17.12.2021. 

 

 Die der Excel-Tabelle angehängten Zeugnisse dürfen als Vorlage verwendet werden. Die Verwendung ist aber nicht 

verbindlich. Sie stellen kein rechtliches Dokument dar. 

 

 Die mitgereichten Lösungsvorschläge dienen als Beispiel. Die fachliche Korrektur obliegt den jeweiligen 

Prüfungsausschüssen. 

 

 Als Hilfsmittel sind ein nicht programmierbarer Taschenrechner und das für den Berufsschulunterricht eingeführte 

Tabellenbuch zugelassen. Für die Zeichnungen darf eine Zeichenplatte verwendet werden. 

 

 Bei der Durchführung der Prüfung sind die Bestimmungen der Prüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen- 

und Umschulungsprüfungen und die Verordnung über Berufsbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär,- Heizungs- 

und Klimatechnik und zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik vom 2. Mai 2016 einzuhalten. 

Sollte die Prüfung nicht nach den vorangehenden Regeln durchgeführt werden, behält sich der Fachverband Sanitär-, 

Heizungs-, und Klimatechnik Bayern rechtliche Schritte vor. Gegebenenfalls kann dies zum vom Ausschluss vom 

Prüfungsverteiler führen. 

 


